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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  GB.OB/079/2016 

 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Johann Reichert Bürgermeister- und Presseamt / BMPA/J.R. 

  

Sachbearbeiter/in: Johann Reichert 

 
 
Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH;  
Nachbesetzung eines Arbeitnehmervertreters im Aufsichtstrat 
Anlagen: 
1 Wahlniederschrift vom 21.07.2014  
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Stadtrat 29.01.2016 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Schwabach wird bevollmächtigt die nachfolgende 
Erklärung in der Gesellschafterversammlung der Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH 
abzugeben: 
 
Herr Norbert Göpfert, geb. am 01.06.1961, Krankenpfleger am Haus, wird mit sofortiger 
Wirkung als Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja X  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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I. Zusammenfassung 
 
Nach § 10 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages der Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH 
besteht der Aufsichtsrat aus: 
 

a) Dem Oberbürgermeister der Stadt Schwabach als Vorsitzenden (ständiges Mitglied),  
b) 9 vom Stadtrat der Stadt Schwabach nach den Grundsätzen des Art 93 der 

Gemeindeordnung in ihrer jeweiligen Fassung widerruflich bestellten Mitgliedern, 
wobei eines dieser Mitglieder berufsmäßiger Stadtrat der Stadt sein muss.  
 

Dazu kommen noch 5 Vertreter/innen der Beschäftigten der Gesellschaft, wobei diese direkt 
von den Beschäftigten zu wählen sind. Auf Grund des Ausscheidens eines 
Aufsichtsratsmitgliedes aus dem Gremium ist eine Nachbestellung notwendig geworden. Die 
Erklärung zur Nachbesetzung soll in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung 
beschlossen werden. Damit der Oberbürgermeister die Erklärung in der 
Gesellschafterversammlung wirksam abgeben kann benötigt er hierzu die Ermächtigung des 
Stadtrates.  
 
 
 
II. Sachvortrag: 
 
Nachbestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes der Arbeitnehmervertretung für die 
Stadtkrankenhaus Schwbach gGmbH: 
 
Das bisherige Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmervertretung, Herr Christian Busch, hat 
mit Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit am Stadtkrankenhaus zum 31.12.2015 auch das 
Mandat als Aufsichtsrat niedergelegt. Mit Schreiben vom 20.01.2016 hat der 
Betriebsratsvorsitzende, Herr Kern, den Aufsichtsrat informiert, dass gemäß der 
Aufsichtsratswahl vom 21.07.2014 als Nachfolger nun Herr Norbert Göpfert vorgeschlagen 
wird. Gemäß der Wahlniederschrift  nach Reihenfolge hätte die Nachbesetzung mit Frau 
Fellner erfolgen sollen, Frau Fellner hat jedoch abgesagt.  
 
Als nächstes wäre Frau Rudingsdorfer für die Nachbesetzung gemäß Wahlliste in Frage 
gekommen, verlässt jedoch zum 30.04.2016 das Unternehmen. Herr Göpfert erklärt seine 
Bereitschaft das Amt anzunehmen. Herr Göpfert war bereits in der vorherigen Wahlperiode 
Mitglied des Aufsichtsrates. Die Wahlniederschrift liegt als Anlage bei. 
 
Die Nachbestellung von Herrn Göpfert soll demnächst in einer außerordentlichen 
Gesellschafterversammlung erfolgen. Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister in der 
Gesellschaftsversammlung folgende Erklärung abzugeben: 
 
Herr Norbert Göpfert, geb. am 01.06.1961, Krankenpfleger am Haus, wird als Mitglied des 
Aufsichtsrates mit sofortiger Wirkung bestellt.  
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